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Mitte des vergangenen Jahres wurden die Norm-
teile 1 und 2 der DIN 18040 – „Barrierefreies 
Bauen - Planungsgrundlagen - Teil1: Öffentlich 
zugängliche Gebäude bzw. Teil 2: Wohnungen“ 
– als Technische Baubestimmung in Bayern 
eingeführt und in der Liste der Technischen 
Baubestimmungen unter der laufenden Num-
mer 7.3 bekannt gemacht. Wichtig zu wissen 
ist, dass die konkreten Maßgaben zur Anwen-
dung der beiden Normteile über die Anlagen 
7.3/01 zu DIN 18040-1 und 7.3/02 zu DIN 
18040-2 gesteuert werden; die jeweilige An-
lage gehört zum Inhalt der Technischen Bau-
bestimmung. DIN 18040-1 und -2 sind nun auf 
der Webseite des Staatsministeriums veröf-
fentlicht: www.bit.ly/18IBVXt

DIN 18040-1 und -2 auf der Homepage  
der Obersten Baubehörde einsehbar

Unter diesem Link findet sich auch die Liste 
der Technischen Baubestimmungen mit den 
entsprechenden Anlagen. Aufgrund eines Ver-
trags der Länder mit dem DIN ist es möglich, 
die Zustimmung des DIN und des Beuth-Ver-
lags vorausgesetzt, die als Technische Baube-
stimmungen eingeführten und öffentlich be-
kanntgemachten technischen Regeln einseh-
bar zu machen. Aus diesem Grund kann die 
Oberste Baubehörde grundsätzlich auch alle 
anderen Technischen Baubestimmungen auf 
Anfrage weitergeben; die Veröffentlichung wei-
terer als Technische Baubestimmung einge-
führter Normen auf der Homepage wird der-
zeit dort geprüft. nnn Hein

 

Zu Hause 

daheim.
Neue Wohnkonzepte im Alter: 

Eine Initiative der  
Bayerischen Staatsregierung

Das eigene Zuhause ist Lebensmittel-
punkt – Im Durchschnitt verbringen über 
70-Jährige 83 Prozent des Tages in den 

eigenen vier Wänden. Auch wenn rund neun-
zig Prozent der älteren Menschen nicht pfle-
gebedürftig sind, erleichtern Assistenzleistungen 
in vielen Lebenssituationen den Alltag oder 
sind sogar Voraussetzung dafür, diesen zu mei-
stern. Über Allem steht der Wunsch, daheim 
wohnen zu bleiben und den Alltag möglichst 
selbstständig und eigenverantwortlich meistern 
zu können. 
Das Interesse rund um das Thema „Wohnen im 
Alter“ ist groß. Die Bedürfnisse und Vorstellun-
gen dazu haben sich in den letzten Jahren al-
lerdings deutlich gewandelt. Zu den Möglich-
keiten, im Alter zu Hause wohnen zu bleiben, 
sind zahlreiche weitere Assistenzleistungen 
und Wohnformen entstanden.
Im Rahmen der Kampagne „Zu Hause daheim“ 
organisiert das Bayerische Sozialministerium 
zusammen mit der Koordinationsstelle „Woh-
nen im Alter“ die bayernweite Aktionswoche 
vom 1. bis 10. Mai 2015. Diese bietet eine ide-
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ale Plattform für den Austausch und die Infor-
mation zu Ideen und Konzepten rund um das 
Thema. Vorgestellt werden zum einen interes-
sante Konzepte für ein möglichst langes selbst-
bestimmtes Leben zu Hause, wie beispielswei-
se „bürgerschaftlich engagierte Nachbarschafts-
hilfen“, „Seniorengenossenschaften“, 
„Betreutes Wohnen zu Hause“, „Wohnen für 
Hilfe“ sowie „Quartierskonzepte“. Zum ande-
ren werden innovative Ansätze für ein Leben 
wie zu Hause, wie z.B. Seniorenhausgemein-
schaften oder generationenübergreifende 
Wohnkonzepte präsentiert. 
Verbände, Initiativen, Kommunen, Genossen-
schaften, Bauträger, Finanzierungspartner und 
viele weitere Akteure präsentieren ihre Ansät-
ze und Projekte und zeigen damit die Vielfalt 
der Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter auf. Zielgruppen sind Kommu-
nen, Fachleute, Initiatoren von Wohnprojekten 
und alle Bürgerinnen und Bürger. Ziel ist es, 
auf das wichtige Zukunftsthema „Wohnen im 
Alter“ aufmerksam zu machen und neue Ide-
en und Ansätze weiterzuentwickeln. 

Auch die Bayerische Architektenkammer ist 
aktiv und unterstützt die Aktionswoche „Zu 
Hause daheim“. Als Kooperationspartnerin wird 
sie bei vielen Veranstaltungen mitwirken. Die 
bayernweit stattfindenden Aktionen finden Sie 
im Veranstaltungskalender auf der Homepage 
des Sozialministeriums unter www.wohnen-
alter-bayern.de und auf www.zu-hause-daheim.
bayern.de. nnn  


